
            
 
 
 
 
 
Stadtwerke Penzberg 
Am Alten Kraftwerk 3 
 
82377 Penzberg 
 
 
 

Antrag auf Bauwasserbezug 
 

Antrag zur Erstellung / Änderung eines Bauwasseranschlusses 
  

Antrag auf Wasserbezug     
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Kontakt: 
Ansprechpartner: Hans Auner 
Telefon: 08856 813-630 oder 602 
Telefax: 08856 813-639 
Handy. 0173/8581150  
E-Mail: stadtwerke@penzberg.de 
Homepage: www.penzberg.de/stadtwerke 
Geschäftszeiten: Montag-Freitag 08.00-12.00 Uhr 
 Montag-Dienstag 14.00-16-00 Uhr 

Donnerstag        14.30-18.30 Uhr

Terminwunsch: ___________________

Antrag auf Erstellung / Änderung eines Wasseranschlusses 
 
Dem Antrag ist ein Lageplan (Maßstab 1:1000) sowie ein Kellergrundriss (Kopie Bauplan) 
mit Angabe der gewünschten Einbaustelle des Wasserzählers beizufügen! 
 
Bauobjekt 
 
Straße und Haus-Nr.: ___________________________________________________ 

Flurnummer: ___________________________________________________ 

Art des Bauvorhabens: ___________________________________________________ 
 
 
Rechnungsempfänger  
 
Name: ___________________________________________________ 

Straße und Haus-Nr.: ___________________________________________________ 

PLZ Ort: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 
 
 
Ich beantrage nach Maßgabe der Wasserabgabesatzung (WAS) und der Beitrags- und 
Gebührensatzung (BGS-WAS) der Stadt Penzberg die Belieferung des o.g. Grundstücks mit 
Wasser und beauftrage die Stadtwerke Penzberg mit der Erstellung/Änderung eines 
Wasserhausanschlusses, sowie das Setzen eines Wasserzählers. 
Die Kosten des Wasseranschlusses für den Teil, der im privaten Grund liegt, werden für die 
erstmalige Versorgung in der tatsächlich entstandenen Höhe verrechnet. Weitere 
Grundstückanschlüsse, die Umverlegung oder der Ersatz von Grundstücksanschlüssen (auf 
Wunsch des Kunden), sowie damit verbundene Stillegungen werden kostenpflichtig erstellt.  
 
Die Arbeiten an Wasser-Hauptleitungen und Hausanschlüssen bis einschließlich des Zählers 
dürfen nur von den Stadtwerken Penzberg vorgenommen werden. Ich verpflichte mich, die 
Verbrauchsleistungen und alle Hausinstallationen hinter dem Wasserzähler nach den 
Bestimmungen der DIN 1988 sowie der WAS ausführen zu lassen.  
 
Als Antragsteller verpflichte ich mich, den Wasserzähler durch geeignete Maßnahmen 
gegen Frost zu schützen. 
 
Eine Bitte: Ein Bauwasser- bzw. Wasseranschluss kann nur gelegt werden, wenn ein 
genehmigter Entwässerungsplan vorliegt. Ansprechpartner: Herr Schuldlos (Tel. 813-640, Email: 
florian.schuldlos@penzberg.de) 
 
 
                       
___________________________ ________________________________ 
Ort/Datum     Unterschrift Antragsteller 
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